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Große Kreisstadt Eppingen 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  
„Westlicher Pfaffenberg II“ Plan Nr. 1.058 

Synopse zur Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit  

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 06.02. bis 07.03.2019 (B-Plan Entwurf: Stand 15.01.2019) 

Stand der Synopse zur Abwägung: 09.04.2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eppingen 09.04.2019 
 
Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung  
gez. Dipl. Ing. Simon Frenger                             
 
 
 
 

Einwender Schreiben vom Anregungen 

1. Armin Ziegler 04.03.2019 ja 
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Lfd. Nr. / Einwender / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

1. Armin Ziegler / 04.03.2019, Seite 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwässerung; Verschärfung der Hochwassersituation im 
Hilsbach  

Durch das Büro Wald + Corbe aus Hügelsheim wurde 
überprüft ob im Falle eines HQ100 (Hochwasserereignis, 
das statistisch gesehen alle 100 Jahre vorkommt) die 
zusätzlichen Abflüsse aus dem Neubaugebiet 
Auswirkungen auf den Wasserstand des Hilsbachs haben. 
Hierbei wurde festgestellt, dass Auswirkungen auf die 
Abflussspitze nicht nachweisbar sind (vgl. fachliche 
Stellungnahme). Dies bedeutet, dass sich die 
Hochwassersituation durch das Neubaugebiet nicht 
zusätzlich verschärft. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Versickerung im Plangebiet 

Entsprechend des ingenieurgeologischen 
Flächengutachtens des Büros Töniges, Sinsheim, Stand 
11.10.2017, welches dem Bebauungsplanentwurf als 
Anlage beigefügt ist, stehen im geplanten Baugebiet 
unterhalb des Oberbodens bindige und damit sehr schwach 
wasserdurchlässige Böden an. Eine Versickerung ist somit 
laut Gutachten weder auf den Bauflächen noch zentral 
durchführbar.  

Weiterhin würde eine Dimensionierung von Sickermulden/ -
gruben für Regenereignisse von 60 mm Niederschlag 
(Annahme: 60 mm pro m² in 1 Stunde) einem 
Hochwasserereignis entsprechen, das statistisch gesehen 
alle 500 Jahre eintritt. Eine Auslegung privater 
Versickerungen auf eine solch hohe Jährlichkeit wird in 
Anbetracht des dafür erforderlichen Retentionsvolumens 
von ca. 384 m³* als nicht verhältnismäßig erachtet.  

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

 

* In der Summe ist durch die bauliche Entwicklung im 
Rahmen der Grundflächenzahl zzgl. der möglichen 
Überschreitungen bis GRZ 0,6 eine maximale Versiegelung 
von rund 6.396 m² zu erwarten. Bei Dimensionierung auf ein 
Regenereignis von 60 mm/m²/h ergäbe sich somit ein 
Retentionsvolumen von 384 m³. 

 
 
 


